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Die nachfolgend bezeichneten Funktionen gelten für ihre Inhaber beiderlei Geschlechts.

Zweck Art. 1

Gestützt auf Art. 6 der Statuten legt dieses Reglement die Vorausset-
zungen für eine Ehrenmitgliedschaft auf allen Stufen fest.

Voraussetzungen Art. 2

2.1 Verdienste

Ehrenmitglied kann werden, wer sich in besonderer Weise um den
VSV verdient gemacht hat

2.2 Kontinuität

Zu den besonderen Verdiensten gehört in der Regel eine Vorstands-
tätigkeit von mindestens 8 Jahren.

Stufe Art. 3

Ehrenmitglieder können nur für die Stufe ernannt werden, in der sie
tätig waren. Regionale Ehrenmitglieder sind den kantonalen Ehren-
mitgliedern gleichgestellt.

Verfahren Art. 4

Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Vorstandes von den jeweili-
gen Generalversammlungen ernannt.

Beitragsbefreiung Art. 5

Der Mitgliederbeitrag der einzelnen Ehrenmitglieder wird von der
Zentralkasse an die Kantonal-/Regionalkassen in Rechnung gestellt.

Inkrafttreten Art. 6.

Dieses Reglement wurde vom ZV an seiner ordentlichen Sitzung vom
5. August 2008 in Steinen beschlossen und in Kraft gesetzt.

VERBAND SCHWEIZER VOLKSMUSIK (VSV)

Der Zentralpräsident Die Zentralsekretärin
Köbi Freund Cornelia Dion
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